
 

Bekanntmachungsblatt des Amtes Eiderkanal 
 und der Gemeinden Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld, Osterrönfeld, Rade, Schacht-Audorf und 

Schülldorf sowie des Schulverbandes im Amt Eiderkanal 
 
Jahrgang 2013    Freitag, 15. März 2013     Nr. 10 

 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
Amtlicher Teil: 
 
 
Sitzung des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses der Gemeinde Bovenau S. 100 
 
 
Nichtamtlicher Teil: 
 
Schöffen gesucht – Informationen zur Schöffenwahl     S. 101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Blatt erscheint jeden Freitag, wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist bei der Amtsverwaltung 
in Osterrönfeld, Schulstraße 36, oder in Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, erhältlich. Das Bekanntma-
chungsblatt kann auch im Einzelbezug oder im Abonnement gegen Vorauserstattung der Portokosten 
per Post bezogen werden. Außerdem kann das Bekanntmachungsblatt kostenlos als Newsletter abon-
niert werden. 

99



 
Gemeinde Bovenau 
Jugend- Kultur und Sportausschuss 
- Die Vorsitzende - 

 B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
Ich lade Sie recht herzlich zu der am 
 

Dienstag, 26. März 2013 um 20:00 Uhr  
 

im Bürgerzentrum "Uns Huus", An der Kirche 24, 24796 Bovenau,, 
stattfindenden öffentlichen Sitzung des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses  

der Gemeinde Bovenau ein. 
 
T A G E S O R D N U N G: 
 
1. Begrüßung 

2. Beschlussfassung über die Tagesordnung 

3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 11.10.2012 

4. Absprachen und Vorbereitungen zum Maifest 

5. Weitere Planungen und Vorhaben für das Jahr 2013: Termine und Absprachen zu  
den "Ferienspaß-Aktionen" im Sommer 2013 

6. Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden, Anfragen der Ausschussmitglieder 

7. Verschiedenes 

 
Um das Maifest genau absprechen zu können, wäre es wünschenswert, dass alle 
beteiligten Vereine und Verbände eine/n Vertreter/in zur Sitzung entsenden, damit 
wichtige Informationen und Vorschläge direkt ausgetauscht werden können. 
 
Vielen Dank für Ihr bzw. Euer Engagement, 
 
mit freundlichen Grüßen 
 

f.d.R: 
Amt Eiderkanal 
Im Auftrag 

 
 
 
gez. Bartels 
 

 
 
 
gez. Hirsch 

Ilme Bartels 
(Die Vorsitzende) 

Dirk Hirsch 
(Leitender Verwaltungsbeamter) 
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Ansprechpartner: Joachim Haller 
Verwaltungsstelle: Schacht-Audorf 

Kieler Straße 25, 
24790 Schacht-Audorf 

Telefon:  04331 / 94 74-21 
Telefax: 04331 / 94 74-77 
Zimmer: 201 
E-Mail: j.haller@amt-eiderkanal.de 
Internet: www.amt-eiderkanal.de 
Az./Id-Nr.: 082.42 - Hal - 081593 
 
Öffnungszeiten: 
Mo, Mi u. Fr von 08.00 - 12.00 Uhr 
Di u. Do       von 14.00 - 17.30 Uhr 
im Übrigen nach Vereinbarung 
 
Schacht-Audorf, 7. März 2013 

 
Schöffen gesucht - Informationen zur Schöffenwahl           
,
In diesem Jahr werden bundesweit die Schöffen für die Amtsperiode 2014 bis 2018 gewählt. Ge-
sucht werden im Bereich des Amtes Eiderkanal Frauen und Männer, die am Amtsgericht Rends-
burg und Landgericht Kiel als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilneh-
men. 
Gesucht werden Bewerber/innen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im Amtsgebiet wohnen 
und am 01.01.2014 zwischen 25 und 69 Jahre alt sein werden. Wer zu einer Freiheitsstrafe von 
mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen den wegen einer schweren Straftat ermittelt 
wird, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige und Religi-
onsdiener sollen nicht zum Schöffen gewählt werden. 
Von Schöffen wird soziale Kompetenz, Lebenserfahrung und Menschenkenntnis erwartet. Das 
verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständig-
keit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und gesundheitliche Eignung. 
Schöffen müssen ihre Rolle im Strafverfahren kennen, über Rechte und Pflichten informiert sein 
und sich über die Ursachen von Kriminalität und den Sinn und Zweck von Strafe Gedanken ge-
macht haben. Sie müssen Zeit investieren, um sich über ihre Mitwirkungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten weiterzubilden. Wer zum Richten über Menschen berufen ist, braucht ein großes Ver-
antwortungsbewusstsein für den Eingriff in das Leben anderer Menschen. Objektivität und Unvor-
eingenommenheit müssen auch in schwierigen Situationen bewahrt werden. 
Schöffen sind mit den Berufsrichtern gleichberechtigt. Jedes Urteil haben die Schöffen daher mit zu 
verantworten. Wer die persönliche Verantwortung für eine mehrjährige Freiheitsstrafe, für die Ver-
sagung von Bewährung oder für einen Freispruch wegen mangelnder Beweislage gegen die öffent-
liche Meinung nicht übernehmen kann, sollte das Schöffenamt nicht anstreben. 
 
Weitere Informationen über die Tätigkeit einer Schöffin/eines Schöffen erhalten Sie über die 
„Schöffenfibel“ des Justizministeriums Schleswig-Holstein im Internet unter 
www.landesregierung.schleswig-holstein.de (Menüpunkt: Broschüren). 
  
Interessierte BürgerInnen melden sich bitte bis zum 15. April 2013 in der Verwaltungsstelle 
Schacht-Audorf bei Herrn Haller, Zimmer 201, Tel.: 04331/9474-21 oder per Mail unter 
j.haller@amt-eiderkanal.de. 

 
Amtsangehörige Gemeinden         
Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld (Rendsburg), Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf 
 

Konten der Amtskasse 
Volks-Raiffeisenbank eG, Rendsburg BLZ 214 636 03 Kto.-Nr. 50 300 13 IBAN: DE66 2146 3603 0005 0300 13 BIC: GENODEF1NTO 
Sparkasse Mittelholstein AG BLZ 214 500 00 Kto.-Nr. 2 100 432 IBAN: DE74 2145 0000 0002 1004 32 BIC: NOLADE21RDB  
Postbank Hamburg  BLZ 200 100 20 Kto.-Nr. 22 64 64 206 IBAN: DE20 2001 0020 0226 4642 06 BIC: PBNKDEFF 101

http://www.landesregierung.schleswig-holstein.de/
mailto:j.haller@amt-eiderkanal.de
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